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Kunden­
wünsche 
(Bedarf 
des Kunden 
an weit
gehender 
Absicherung)

Zur  Kfz-Versicherung Wird eine Kfz-Versicherung gewünscht?				    ja	 nein

Über die Inhalte der 2 Leistungsvarianten wurde ausführlich informiert:			   ja	 nein

Vollkaskoversicherung mit SB:	 150,– EUR	 325,– EUR	 500,– EUR	 1.000,– EUR	 ja	 nein

Einschl. Teilkaskoversicherung mit SB:	 150,– EUR 	 ohne SB

Teilkaskoversicherung mit SB:	 150,– EUR 	 ohne SB			   ja	 nein

Wird vorläufige Deckung in der Kaskoversicherung gewünscht?			   ja	 nein

Besteht der Wunsch nach erweitertem Versicherungsschutz (z. B. Insassenunfallversicherung)? 	 ja	 nein 
Und zwar

Bereits 
bestehende 
Lösungen, 
die bei der 
Empfehlung 
zu berück­
sichtigen 
sind

In der Kfz-Versicherung Anderweitig bestehende Verträge bei: 

Abschluss 
einer Kfz­
versicherung

Rat/ 
Begründung/ 
Kundenent­
scheidung 

Empfohlener  
Deckungsumfang Standard	 Komfort

Begründung

Kunden
entscheidung

Abweichungen zur 
Vermittlerempfehlung

Besondere Wünsche bzw. 
weiterer Beratungsbedarf 
in oben nicht genannten 
Versicherungs- oder Vor­
sorgebereichen

Kein weiterer Bedarf

Ort, Datum Antragsteller/-in Vermittler/-in

Empfangsbestätigung: Ich habe / Wir haben eine Ausfertigung des Beratungsprotokolls erhalten: Erstellt von:

VE	 Personen-Nr. (Vers.-Nr.)	 Abschlussverm. AD-Nr.	 GKD-Nr.	 SV

Beratungsprotokoll Kfz-Versicherung (als Anlage zum Antrag)
Der Vermittler ist gesetzlich verpflichtet, Ihre Wünsche und Bedürfnisse nach Versicherungsschutz zu erfragen, Sie zu beraten, seinen 
Rat zu begründen und dies zu dokumentieren. Sie können auf die Beratung und die Dokumentation in Form einer gesonderten 
schriftlichen Erklärung verzichten.

Agenturstempel

Antrag-
steller/-in

Herr         Frau

Grund des 
Gesprächs

Name/Titel

Geburtsdatum

Vorname

Antrags­
datum

Person 1

(z. B. Änderung/Erweiterung eines bestehenden Vertrages, Neuabschluss einer Versicherung)

Name/Titel/Firmenname, 
Gesellschaftsform
Straße, Postfach/
Zustellergänzung

Postleitzahl,
Wohnort

Geburts-
datumHaus-Nr.

Vorname

Weitere 
Gesprächs­
teilnehmer
(neben dem 
Vermittler)

Herr         FrauPerson 2 Herr         FrauPerson 3

Herr         Frau



Kfz-Versicherungsschutz im Vergleich (Stand AKB 10/2006)

Leistungsarten Haftpflicht	 Standard	 Komfort
Gilt für Pkw, Kräder und Wohnmobile 		
Versicherungssumme	 50 Mio. EUR	 100 Mio. EUR 	
	 pauschal	 pauschal

KH-Plus-Deckung inkl. Mietwagen bei  
Fahrzeugausfall (50 km Luftlinie)		  ●

Mallorca-Police: vertragliche  
Versicherungssumme bis zu 1 Monat		  ●

SF-Übertragung von Dritten nach Storno	 12 Monate	 12 Monate
Auslandsschadenschutz ohne Rückstufung  
in Höhe der vertraglichen Versicherungssumme		  ●

Besonderheit für Pkw und Wohnmobile		
Rabattretter	 ●	 ●

Veränderte Zweitwagenregelung	 SF 2	 SF 3 
		  (für zwei weitere 	
		  Fahrzeuge) 

Freier Schaden,  
sofern Vertrag mind. 3 Jahre schadenfrei und 
ununterbrochen bei HanseMerkur besteht		  ●

Besonderheit für Leicht-, Klein- und Krafträder		
Nachlass für absolviertes Sicherheitstraining	 ●	 ●

Nachlass für ABS	 ●	 ●

 
Leistungsarten Vollkasko	 Standard	 Komfort
Gilt für Pkw, Kräder und Wohnmobile 		
Neuwertentschädigung	 6 Monate	 12 Monate
Liste mitversicherte Fahrzeug- und Zubehörteile 	 1.000,– EUR	 3.000,– EUR
Verzicht Abzüge „Neu für Alt“ für Lackierung  
bei Reparatur durch Vorlage einer Rechnung	 ●	 ●

Grundsätzlicher Verzicht Abzüge „Neu für Alt“ 
bei Reparatur durch Vorlage einer Rechnung		  ●

Verzicht auf den Einwand der groben Fahr- 
lässigkeit		  ●

Übernahme der Abschleppkosten bis zu  
250,– EUR bei einem erstattungspflichtigen  
Schaden u. nur bis zur nächstmöglichen Werkstatt	 	 ●

Schadenrückkauf		  ●

SF-Übertragung von Dritten nach Storno	 12 Monate	 12 Monate
Kostenübernahme für Reinigung des Innen-  
raumes bei Glasbruchschäden bis 50,– EUR		  ●

Kostenübernahme für An- und Abmeldung 
nach Totalschaden bis 75,– EUR		  ●

Besonderheit für Pkw und Wohnmobile		
Rabattretter 	 ●	 ●

Veränderte Zweitwagenregelung	 SF 2	 SF 3 
		  (für zwei weitere 	
		  Fahrzeuge) 

Stellung eines Mietwagens für die Dauer der  
Reparatur nach einem Unfall, kleinste Kategorie 
(nur für Pkw)		  ●

Freier Schaden, 
sofern Vertrag mind. 3 Jahre schadenfrei und 
ununterbrochen bei HanseMerkur besteht		  ●

GAP-Deckung gegen Zuschlag		  möglich
Besonderheit für Leicht-, Klein- und Krafträder		
Nachlass für absolviertes Sicherheitstraining	 ●	 ●

Nachlass für ABS	 ●	 ●

 
Leistungsarten Teilkasko	 Standard	 Komfort
Gilt für Pkw, Kräder und Wohnmobile 		
Neuwertentschädigung	 6 Monate	 12 Monate
Versichert ist der Zusammenstoß mit	 Haarwild	 Haarwild, Pferd, 	
		  Rind, Schaf, Ziege, 	
		  Hund, Katze
Marderbiss ohne Folgeschäden, zusätzlich  
Erstattung von Dämmmaterial/Dämmmatte	 ●	 ●

Liste mitversicherte Fahrzeug- und Zubehörteile 	 1.000,– EUR	 3.000,– EUR
Verzicht Abzüge „Neu für Alt“ für Lackierung 
bei Reparatur durch Vorlage einer Rechnung	 ●	 ●

Grundsätzlicher Verzicht Abzüge „Neu für Alt“ 
bei Reparatur durch Vorlage einer Rechnung		  ●

Lawinenschaden: 
Stein- und Schneelawinen (keine Dachlawinen)		  ●

Kostenübernahme für Reinigung des Innen- 
raumes bei Glasbruchschäden bis 50,– EUR		  ●

● = versichert



Anhang

Fußnote 1

Sonderausstattung – Mitversicherung von Fahrzeug- und Zubehörteilen
Ohne Prämienzuschlag mitversichert sind die Fahrzeug- und Zubehörteile, die fest im Fahr-
zeug eingebaut oder fest am Fahrzeug angebaut sind (sofern diese straßenverkehrsrechtlich 
zulässig sind).
Gleiches gilt für im Fahrzeug
❍ unter Verschluss verwahrtem Fahrzeugzubehör, dass ausschließlich dem Gebrauch des 

Fahrzeugs dient (z. B. Schonbezüge, Pannenwerkzeug) und nach allgemeiner Verkehrs-
anschauung nicht als Luxus angesehen wird

❍ unter Verschluss verwahrte Fahrzeugteile, die zur Behebung von Betriebsstörungen des 
Fahrzeugs üblicherweise mitgeführt werden (z. B. Sicherungen und Glühlampen)

Ebenso ohne Zuschlag mitversichert sind Schutzhelme (auch mit Wechselsprechanlage) 
solange sie bestimmungsgemäß gebraucht werden oder so mit dem abgestellten Fahrzeug so 
fest verbunden sind, dass ein unbefugtes Entfernen ohne Beschädigung nicht möglich ist.
Weiterhin sind außerhalb des Fahrzeugs folgende unter Verschluss gehaltene Teile ohne 
Prämienzuschlag mitversichert 
❍ Planen, Gestelle für Planen (Spriegel)
❍ ein zusätzlicher Satz Räder mit Winter- oder Sommerbereifung
❍ Dach-/Heckträger, Hardtop, Schneeketten und Kindersitze.

Gegen Zuschlag zu versichernde Fahrzeug- und Zubehörteile bitte hier angeben, sofern 
deren Gesamtneuwert 1.000,- EUR beim Standard-Schutz (für die Wagnisse Leichtkrafträder, 
Krafträder, Pkw und Campingfahrzeuge) und beim sonstigen Schutz (für alle Wagnisse außer 
Leichtkrafträdern, Krafträdern, Pkw und Campingfahrzeugen) überschreitet. Beim Komfort-
Schutz beträgt die Grenze 3.000,- EUR. Der Zuschlag wird jeweils aus dem darüber hinaus 
gehenden Wert berechnet. 

Fahrzeug-/Zubehörteil Neuwert
Radio- und sonstige Audiosysteme
Video-, technische Kommunikations- und Leitsysteme (z. B. fest 
eingebaute Navigationssysteme)
zugelassene Veränderungen an Fahrwerk, Triebwerk, Auspuff, 
Innenraum oder Karosserie (Tuning), die der Steigerung der Motor-
leistung, des Motordrehmoments, der Veränderung des Fahrverhal-
tens dienen oder zu einer Wertsteigerung des Fahrzeugs 
individuell für das Fahrzeug angefertigte Sonderlackierungen und 
-beschriftungen sowie besondere Oberfl ächenbehandlungen
Beiwagen und Verkleidungen bei Krafträdern  und Leichtkraft-
krafträdern
Spezialaufbauten (z. B. Kühlaufbauten) und Spezialeinrichtungen 
z. B. für Wohnwagen)

Bei Nichtangabe der Sonderausstattung besteht die Gefahr, dass die Fahrzeug-/Zubehörteile 
nicht im vollen Umfang mitversichert sind.

Nicht versicherbar sind solche Gegenstände, deren Nutzung nicht ausschließlich dem 
Gebrauch des Fahrzeugs dienen (z. B. Handys und mobile Navigationsgeräte, auch bei 
Verbindung mit dem Fahrzeug durch eine Halterung, Reisegepäck, persönliche Gegenstände 
der Insassen). 

Siehe hierzu A.2.13 AKB 01.2008.

Fußnote 2

Bündelnachlass
Die Prämie für Versicherungsverträge von Pkw in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung 
wird ermäßigt, sobald und solange die folgenden Voraussetzungen erfüllt ist: Der Bündelnach-
lass wird auf alle neu abgeschlossenen Verträge (ab dem 3. Vertrag) im Privatkundengeschäft 
(und dessen Ehepartner oder Partner in eheähnlicher Gemeinschaft – gleicher Haushalt) sowie 
im Firmenkundengeschäft der HanseMerkur Allgemeine Versicherung AG gewährt.

Für die Zählung werden folgende Verträge für Sie im Privatkundengeschäft bei der HanseMerkur 
(keine Ruheverträge oder „prämienfrei gestellte“) gewertet:
- Unfallversicherung (nur einmal)
- Hausratversicherung
- Wohngebäudeversicherung
- Privathaftpflichtversicherung (auch Tierhalterhaftpflicht)
- Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung
- Gewässerschadenhaftpflichtversicherung
- Krankenversicherung (nur einmal u. Prämie >=15,- EUR mtl.).
- Lebensversicherung (nur einmal).

Der Bündelnachlass darf nicht mit der Zweitwagenregelung gemäß I.2.2.2 und I.2.2.3 kom-
biniert werden. 

Für die Zählung werden folgende Verträge für Sie im Firmenkundengeschäft bei der HanseMerkur 
(keine Ruheverträge oder „prämienfrei gestellte“) gewertet:
- Gruppenunfallversicherung
- Geschäftsinhaltsversicherung
- gewerbliche Gebäudeversicherung
- Betriebshaftpflichtversicherung
- Gewässerschadenhaftpflichtversicherung
- betriebliche Altersvorsorge.

Fußnote 3

Kind(er) unter 16 Jahren im Haushalt
Die Prämie für Versicherungsverträge von Pkw im Privatkundengeschäft in der Kfz-Haftpflicht- 
und Kaskoversicherung wird ermäßigt, sobald und solange folgende Voraussetzungen erfüllt 
sind:
- Sie leben  mit mindestens einem Kind in häuslicher Gemeinschaft, das bei Versicherungsbe-

ginn noch nicht 16 Jahre alt ist. Als Kinder gelten leibliche Kinder, Stief- und Adoptivkinder 
von Ihnen, Ihres Ehepartners oder Ihres mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebenden 
Lebenspartners, nicht jedoch deren Enkel-, Pflege- oder Tageskinder

- der Versicherungsvertrag ist in der Kfz-Haftpflichtversicherung in die Schadenfreiheitsklas-
se SF ½  oder besser eingestuft

- das Fahrzeug ist auf Sie oder auf Ihren in häuslicher Gemeinschaft lebenden Ehe-/ Lebens-
partner zugelassen

- Sie und der jeweilige Fahrer haben mindestens das 23. Lebensjahr vollendet.



I. Allgemeine Hinweise
Die gegenseitigen Rechte und Pflichten regeln sich nach dem Antrag und – soweit entsprechen der 
Versicherungsschutz beantragt und vereinbart wird – nach den
– Allgemeinen Bedingungen für die Kfz-Versicherung (AKB 01.2008)
 - Kfz-Haftpflichtversicherung
 - Kaskoversicherung (AKB 01.2008)
 - Schutzbrief-Versicherung (AKB 01.2008)
 - Kfz-Unfallversicherung (AKB 01.2008)
 - Ausland-Schadenschutz-Versicherung (AKB 01.2008)
– Tarifen für die Kfz-Versicherung
und den gesetzlichen Bestimmungen und besonderen Vereinbarungen.

Die Versicherungen Kfz-Haftpflicht, Kasko und Kfz-Unfall werden als jeweils rechtlich selbständige 
Verträge abgeschlossen.
Der Schutzbrief und die Ausland-Schadenschutz-Versicherung sind keine rechtlich selbständigen 
Verträge, sie sind im Rahmen des Komfort-Schutzes (für die Wagnisse Leichtkrafträder, Krafträder, 
Pkw und Campingfahrzeuge) automatisch mitversichert.

Vertragsdauer, Kündigung
Ist der Vertrag mit einer Laufzeit von einem Jahr abgeschlossen, verlängert er sich zum Ablauf 
um jeweils ein weiteres Jahr, wenn nicht Sie oder wir den Vertrag kündigen. Dies gilt auch, 
wenn für die erste Laufzeit nach Abschluss des Vertrags deshalb weniger als ein Jahr verein-
bart ist, um die folgenden Versicherungsjahre zu einem bestimmten Kalendertag, z. B. dem 1. 
Januar eines jeden Jahres, beginnen zu lassen.
Sie können den Vertrag zum Ablauf des Versicherungsjahres kündigen. Die Kündigung ist nur 
wirksam, wenn sie uns spätestens einen Monat vor Ablauf zugeht. 

Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt, sobald die erste Prämie gezahlt ist, jedoch frühestens zu 
dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Wird die erste Prämie erst danach 
angefordert, dann aber innerhalb von 14 Tagen gezahlt, so beginnt der Versicherungsschutz 
zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt.
  

Ich bin damit einverstanden, dass der Versicherungsschutz zum vorgenannten Beginn, ggf. 
schon vor dem Ende der Widerrufsfrist, besteht.

Vorläufiger Versicherungsschutz in der Kfz-Versicherung
Händigen wir Ihnen die Versicherungsbestätigung aus, haben Sie in der Kfz-Haftpflicht-Ver-
sicherung vorläufigen Versicherungsschutz zu dem vereinbarten Zeitpunkt, spätestens ab 
dem Tag, an dem das Fahrzeug unter Verwendung der Versicherungsbestätigung zugelassen 
wird. Ist das Fahrzeug bereits auf Sie zugelassen, beginnt der vorläufige Versicherungsschutz 
ab dem vereinbarten Zeitpunkt. Gleiches gilt für im Rahmen des Komfort-Schutzes ver-
sicherte Fahrzeuge für den Schutzbrief (KH-Plus-Deckung) und die Ausland-Schadenschutz-
Versicherung. 
In der Kasko- und Kfz-Unfallversicherung haben Sie vorläufigen Versicherungsschutz nur, 
wenn wir dies auch ausdrücklich zugesagt haben. Der Versicherungsschutz beginnt zum ver-
einbarten Zeitpunkt. Stimmen Sie deshalb mit unserem Vermittler ab, ob Sie den vorläufigen 
Versicherungsschutz auch zur Kasko- und/oder Kfz-Unfallversicherung benötigen, und lassen 
Sie sich dieses im Antrag bestätigen.
Der vorläufige Versicherungsschutz entfällt rückwirkend, wenn wir Ihren Antrag unverändert 
angenommen haben und Sie die im Versicherungsschein genannte erste oder einmalige 
Prämie nicht unverzüglich (d. h. spätestens innerhalb von 14 Tagen) nach Ablauf von zwei 
Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins bezahlt haben. Sie haben dann von Anfang 
an keinen Versicherungsschutz; dies gilt nur, wenn Sie die nicht rechtzeitige Zahlung zu 
vertreten haben.

Widerruf
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen 
in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt am Tag, nachdem Ihnen 
der Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich unserer Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen sowie die Vertragsinformationen gemäß § 7 Abs. 2 des Versiche-
rungsvertragsgesetzes und diese Belehrung in Textform zugegangen sind. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten 
an die HanseMerkur Allgemeine Versicherung AG, Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg. 
E-Mail: kfzversicherung@hansemerkur.de. Bei einem Widerruf per Telefax kann der Widerruf 
an folgende Faxnummer gerichtet werden: Telefax: (040) 41 19-32 57.

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den 
Teil Ihrer Prämie, der auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfällt.

Den Teil Ihrer Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, können wir 
einbehalten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor Ablauf der 
Widerrufsfrist beginnt. Haben Sie eine solche Zustimmung nicht erteilt oder beginnt der 
Versicherungsschutz erst nach Ablauf der Widerrufsfrist, sind die beiderseits empfangenen 
Leistungen zurückzugewähren. Prämien erstatten wir Ihnen unverzüglich, spätestens 30 Tage 
nach Zugang des Widerrufs.

Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren aus-
drücklichen Wunsch vollständig erfüllt wurde, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 
Widerrufen Sie einen Ersatzvertrag, so läuft Ihr ursprünglicher Versicherungsvertrag weiter. 
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat.

Hinweise auf die Pflicht zur Anzeige von Gefahrumständen (1) und auf die 
Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht (2) 
1) Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung die ihm bekann-

ten Gefahrumstände, die für den Entschluss des Versicherers, den Vertrag mit dem ver-
einbarten Inhalt zu schließen, erheblich sind und nach denen der Versicherer in Textform 
gefragt hat, dem Versicherer anzuzeigen. Stellt der Versicherer nach der Vertragserklä-
rung des Versicherungsnehmers aber vor der Vertragsannahme Fragen im Sinne des 
Satzes 1, ist der Versicherungsnehmer auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.

 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht gemäß o. g. Absatz, kann der 
Versicherer vom Vertrag zurücktreten. Das Rücktrittsrecht ist jedoch ausgeschlossen, 
wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahr-
lässig verletzt hat. In diesem Fall hat der Versicherer aber das Recht, den Vertrag unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen.

2) Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzei-
gepflicht und sein vorhandenes Kündigungsrecht sind ausgeschlossen, wenn er den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen geschlossen hätte. Die anderen Bedingungen werden auf Verlangen des 
Versicherers rückwirkend, bei einer vom Versicherungsnehmer nicht zu vertretenden 
Pflichtverletzung ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

Versicherungsteuer/Ratenzahlungszuschlag 
Die gesetzliche Versicherungsteuer beträgt derzeit 19%.
Bei unterjähriger Zahlungsweise ist ein Ratenzahlungszuschlag (RZ) zu zahlen. Der RZ beträgt 
bei halbjährlichen Raten 3%, bei vierteljährlichen und monatlichen Raten 5%.

Zuständiger Ombudsmann bzw. Aufsichtsbehörde
Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin, www.versicherungsombudsmann.de
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Bereich Versicherungen
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, www.bafin.de

II. Einwilligungsklausel nach dem Bundesdatenschutz gesetz (BDSG)
Ich willige ein, dass der Versicherer im erforderlichen Umfang Daten, die sich aus den 
Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchführung (Prämien, Versicherungsfälle, Risiko-/Ver-
tragsänderungen) ergeben, an Rückversicherer zur Beurteilung des Risikos und zur Abwick-
lung der Rückversicherung sowie zur Beurteilung des Risikos und der Ansprüche an andere 
Versicherer und/oder an den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. 
zur Weitergabe dieser Daten an andere Versicherer übermittelt. Diese Einwilligung gilt auch 
unabhängig vom Zustandekommen des Vertrages sowie für entsprechende Prüfungen bei 
anderweitig beantragten (Versicherungs-) Verträgen und bei künftigen Anträgen.
Ich willige ferner ein, dass die Versicherer der HanseMerkur Versicherungsgruppe meine all-
gemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten in gemeinsamen Datensammlungen führen 
und an den/die für mich zuständige(n) Vermittler/-in weitergeben, soweit dies der ordnungs-
gemäßen Durchführung meiner Versicherungsangelegenheiten dient.
Ohne Einfluss auf den Vertrag und jederzeit widerrufbar willige ich weiter ein, dass die HanseMerkur 
Versicherungsgruppe und der/die Vermittler/-in meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und 
Leistungsdaten darüber hinaus für die Beratung und Betreuung (telefonisch, per E-Mail oder 
per Brief) auch in sonstigen Finanzdienstleistungen nutzen darf/dürfen.
Diese Einwilligung gilt nur, wenn ich bei Antragstellung vom Inhalt des Merkblatts zur Daten-
verarbeitung Kenntnis nehmen konnte, das mir zusammen mit weiteren gesetzlich vorgesehenen 
Verbraucherinformationen – auf Wunsch auch sofort – überlassen wird.

III. Sonstige Fahrzeuge und ihre Wagniskennziffern 
 – Art und Verwendung –
Alle Arten und Verwendungen sind anzugeben. Wird das Fahrzeug vorsätzlich zu einem 
anderen als dem angegebenen Zweck verwendet – auch gelegentlich – besteht kein Versi-
cherungsschutz.
Bitte beachten Sie unsere Annahmerichtlinien der WKZ 311, 322, 411, 422, 511, 522 und alle 
weiteren hier nicht aufgeführten WKZ.
Zweiräder
WKZ 016 Leichkraftroller <= 80 km/h
WKZ 018 Leichtkraftroller > 80 km/h
WKZ 026 Leichtkrafträder <= 80 km/h
WKZ 028 Leichtkrafträder > 80 km/h
WKZ 003 Krafträder und -roller
Pkw
WKZ 112 Pkw ohne Vermietung
Campingfahrzeuge
WKZ 127 Wohnmobil
Lastkraftwagen bis zu 1 Tonne Nutzlast
WKZ 202 Lieferwagen
Lastkraftwagen über 1 Tonne Nutzlast
WKZ 301 Werknahverkehr
WKZ 302 Werkfernverkehr
WKZ 311 Güternahverkehr (Annahmerichtlinien beachten)
WKZ 322 Güterfernverkehr (Annahmerichtlinien beachten)
Zugmaschinen
WKZ 401 Werknahverkehr
WKZ 402 Werkfernverkehr
WKZ 411 Güternahverkehr (Annahmerichtlinien beachten)
WKZ 422 Güterfernverkehr (Annahmerichtlinien beachten)
WKZ 451 Landwirtschaftliche Zugmaschinen
Anhänger und Auflieger
WKZ 501 Werknahverkehr
WKZ 502 Werkfernverkehr
WKZ 511 Güternahverkehr (Annahmerichtlinien beachten)
WKZ 522 Güterfernverkehr (Annahmerichtlinien beachten)
WKZ 541 Wohnwagenanhänger
WKZ 542 Anhänger in Sonderausführung
WKZ 551 Anhänger zu landwirtschaftlichen Zugmaschinen

Standard-Schutz
gültig für die WKZ 003, 016, 018, 026, 028, 112, 127 für die Kfz-Haftpflicht- und Kaskover-
sicherung

Komfort-Schutz
gültig für die WKZ 003, 016, 018, 026, 028, 112, 127 für die Kfz-Haftpflicht- und Kaskover-
sicherung

sonstiger Schutz
gültig für alle WKZ außer 003, 016, 018, 026, 028, 112, 127 für die Kfz-Haftpflicht- und 
Kaskoversicherung

Eine Kfz-Haftpflicht- und eine Kaskoversicherung können nur mit dem gleichen Schutz 
abgeschlossen werden.

Schlusserklärungen sowie Hinweise/Erklärungen/Erläuterungen



IV. Berufsgruppen (Tarifgruppen)
Berufsgruppe A
Die Prämien der Berufsgruppe A gelten in der Kfz-Haftpflichtversicherung bei Pkw für
a Landwirte und Gartenbaubetriebe
 landwirtschaftliche Unternehmer im Sinne des § 123 Abs. 1 Nr. 1 Sozialgesetzbuch VII, 

die Mitglieder einer landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft oder der Gartenbau-
berufsgenossenschaft sind, deren Betrieb eine Mindestgröße von 1/2 ha – bei einem 
Gartenbaubetrieb jedoch eine Mindestgröße von 2 ha – hat, und die diesen Betrieb selbst 
bewirtschaften;

b Ehemalige Landwirte
 ehemalige landwirtschaftliche Unternehmer, wenn sie die Voraussetzungen nach a unmit-

telbar vor Übergabe des Betriebes erfüllt haben und nicht anderweitig berufstätig sind;
c Witwen und Witwer
 nicht berufstätige Witwen/Witwer von Personen, die bei ihrem Tod die Voraussetzungen 

nach a oder b erfüllt haben.

Berufsgruppe B
Die Prämien der Berufsgruppe B gelten in der Kfz-Haftpflicht-, Vollkasko- und in der Teil-
kaskoversicherung beschränkt auf Pkw, Campingfahrzeuge, Krafträder und Leichtkrafträder 
- für Versicherungsverträge von Kraftfahrzeugen, die zugelassen sind auf (oder für die Sie 
Versicherungsnehmer sind)
a Gebietskörperschaften, Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 

Rechts;
b juristische Personen des Privatrechts, wenn sie im Hauptzweck Aufgaben wahrnehmen, 

die sonst der öffentlichen Hand obliegen würden, und wenn
 - an ihrem Grundkapital juristische Personen des öffentlichen Rechts mit mindestens 

50% beteiligt sind oder
 - sie Zuwendungen aus öffentlichen Haushalten zu mehr als der Hälfte ihrer Haushalts-

mittel erhalten (§ 23 Bundeshaushaltsordnung oder die entsprechenden haushalts-
rechtlichen Vorschriften der Länder);

c mildtätige und kirchliche Einrichtungen (§§ 53, 54 Abgabenordnung);
d als gemeinnützig anerkannte Einrichtungen (§ 52 Abgabenordnung), die im Hauptzweck 

der Gesundheitspflege und Fürsorge oder der Jugend  und Altenpflege dienen oder die im 
Hauptzweck durch Förderung der Wissenschaft, Kunst, Religion, der Erziehung, oder der 
Volks und Berufsbildung dem Allgemeinwohl auf materiellem, geistigem oder sittlichem 
Gebiet nutzen;

e Selbsthilfeeinrichtungen der Angehörigen des öffentlichen Dienstes;
f Beamte, Richter, Angestellte und Arbeiter der unter a bis e genannten juristischen Perso-

nen und Einrichtungen, sofern ihre nicht selbstständige und der Lohnsteuer unterliegende 
Tätigkeit für diese mindestens 50% der normalen Arbeitszeit beansprucht und sofern sie 
von ihnen besoldet oder entlohnt werden, sowie die bei diesen juristischen Personen und 
Einrichtungen in einem anerkannten Ausbildungsverhältnis stehenden Personen, ferner 
Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der Bundeswehr (nicht Wehr bzw. Zivildienstpflich-
tige und freiwillige Helfer);

g Beamte, Angestellte und Arbeiter überstaatlicher oder zwischenstaatlicher Einrichtungen; 
für sie gilt das gleiche wie für die nach f genannten Beamten, Angestellten und Arbeiter;

h Pensionäre, Rentner und beurlaubte Angehörige des öffentlichen Dienstes, wenn sie 
die Voraussetzungen von f oder g unmittelbar vor ihrem Eintritt in den Ruhestand bzw. 
vor ihrer Beurlaubung erfüllt haben und nicht anderweitig berufstätig sind, sowie nicht 
berufstätige versorgungsberechtigte Witwen/Witwer von Beamten, Richtern, Angestell-
ten, Arbeitern, Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der Bundeswehr, Pensionären und 
Rentnern, die jeweils bei ihrem Tode die Voraussetzungen von f, g oder h erfüllt haben;

i Familienangehörige von Beamten, Richtern, Angestellten, Arbeitern, Berufssoldaten und 
Soldaten auf Zeit der Bundeswehr, Pensionären und Rentnern, die die Voraussetzungen 
von f, g oder h erfüllen. Voraussetzung ist, dass die Familienangehörigen nicht erwerbs-
tätig sind und mit den vorher genannten Personen in häuslicher Gemeinschaft leben und 
von ihnen unterhalten werden.

Berufsgruppe D
Die Prämien der Berufsgruppe D gelten in der Kfz-Haftpflicht- und der Kaskoversicherung 
– in der Teilkaskoversicherung beschränkt auf Pkw, Campingfahrzeuge, Krafträder und 
Leichtkrafträder – für Verträge von Kraftfahrzeugen, die zugelassen sind (oder für die Sie Versi-
cherungsnehmer sind) auf privatisierte, ehemals öffentlich-rechtliche Banken und Sparkassen, 
andere privatisierte, ehemals öffentlich-rechtliche Einrichtungen (z. B. Telekom, Deutsche 
Bahn, Deutsche Post, Postbank, Lufthansa) und deren Tochterunternehmen, sonstige Woh-
nungsbau- oder Energieversorgungsunternehmen, Krankenhäuser, Kliniken, Sanatorien, Pfle-
geheime, kirchliche Einrichtungen, sonstige mildtätige oder gemeinnützige Einrichtungen und 
deren Beschäftigte, wenn sie nicht bereits die Voraussetzungen der Berufsgruppe B erfüllen.

Berufsgruppe F
Die Prämien der Berufsgruppe F gelten in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung für Ver-
träge von Krafträdern, Leichtkrafträdern, Pkw und Campingfahrzeugen, die auf Sie oder Ihren 
Ehepartner, Ihren eingetragenen Lebenspartner oder Ihren mit Ihnen in häuslicher Gemein-
schaft lebenden Lebenspartner zugelassen sind auf (und für die Sie Versicherungsnehmer 
sind) fest angestellte Mitarbeiter im Innendienst einer Bank, einer Sparkasse oder einer 
Versicherungsgesellschaft. Gleiches gilt für Familienangehörige, als da wären Ihr Ehepartner, 
Ihr eingetragener Lebenspartner, Ihr mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebender Lebens-
partner oder Ihr mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebendes Kind.

Berufsgruppe N
Die Prämien der Berufsgruppe N gelten in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung für alle 
Fahrzeuge und Anhänger, die nicht den Berufsgruppen A, B, D, oder F zugeordnet sind.

KFZ-Versicherungsschutz im Vergleich (Stand AKB 01.2008)
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HanseMerkur Allgemeine Versicherung AG
Postanschrift: 20352 Hamburg Vorstand: Fritz Horst Melsheimer (Vors.), Aufsichtsrat: Dr. Gottfried Arnold (Vors.)
Hausanschrift: Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg Dr. Andreas Gent, Peter Ludwig, Eberhard Sautter, Sitz: Hamburg, Handelsregister: Hamburg B 16768
Telefon: (0 40) 41 19-19 40, Telefax: -32 57, www.hansemerkur.de Holger Ehses (stv.) USt-IdNr.: DE171619957

1. Arbeitnehmer/-in (Angestellte/r und Arbeiter/-in)
2. Beamt(er)/-in
3. Selbständige/r und Freiberufler/-in einschl. Subunternehmer/-in
4. nicht erwerbstätig (einschl. Hausfrauen bzw. -männer)
5. Rentner/-in und Pensionär/-in
6. Student/-in, Auszubildende/r und Beamtenanwärter/-in
7. Kind oder Schüler/-in
8. juristische Person

Status:

Leistungsarten Haftpfl icht Standard Komfort
Gilt für Pkw, Kräder und Campingfahrzeuge
Versicherungssumme 50. Mio EUR 

pauschal
100. Mio EUR 

pauschal
Schutzbrief (KH-Plus-Deckung) inkl. Mietwagen bei Fahrzeug-
ausfall, auch wenn Schadenort  < 50 km vom Wohnort entfernt 
ist

•

Mallorca-Police •
SF-Übertragung von Dritten nach Storno 12 Monate 12 Monate
Ausland-Schadenschutz zur vertraglich vereinbarten Versiche-
rungssumme •

Besonderheit für Pkw und Campingfahrzeuge
Rabattretter • •
Veränderte Zweitwagenregelung

SF 2
SF 3 (für 

zwei weitere 
Fahrzeuge)

Freier Schaden,
sofern Vertrag mind. 3 Jahre schadenfrei und ununterbrochen 
bei HanseMerkur besteht

•

Besonderheit für Leichtkrafträder und Krafträder
Nachlass für absolviertes Sicherheitsfahrtraining für das Fahren 
von Krädern • •

Nachlass für ABS • •
Leistungsarten Vollkasko Standard Komfort
Gilt für Pkw, Kräder und Campingfahrzeuge
Neuwertentschädigung 6 Monate 12 Monate
Mitversicherte Fahrzeug- und Zubehörteile 1.000,– EUR 3.000,– EUR
Verzicht Abzüge „neu für alt“ für Lackierung bei Reparatur durch 
Vorlage einer Rechnung • •

Grundsätzlicher Verzicht „neu für alt“ bei Reparatur durch 
Vorlage einer Rechnung •

Entschädigungen bei grober Fahrlässigkeit in voller Höhe •
Schadenrücklauf •
SF-Übertragung von Dritten nach Storno 12 Monate 12 Monate
Kostenübernahme für Reinigung des Innenraums bei Glas-
bruchschäden bis 50,– EUR •

Kostenübernahme für An- und Abmeldung nach Totalschaden 
bis 75,– EUR •

Besonderheit für Pkw und Campingfahrzeuge
Rabattretter • •
Veränderte Zweitwagenregelung

SF 2
SF 3 (für 

zwei weitere 
Fahrzeuge)

Freier Schaden,
sofern Vertrag mind. 3 Jahre schadenfrei und ununterbrochen 
bei HanseMerkur besteht

•

GAP-Deckung gegen Zuschlag möglich
Besonderheit für Leichtkrafträder und Krafträder
Nachlass für absolviertes Sicherheitsfahrtraining für das Fahren 
von Krädern • •

Nachlass für ABS • •
Leistungsarten Teilkasko Standard Komfort
Gilt für Pkw, Kräder und Campingfahrzeuge
Neuwertentschädigung 6 Monate 12 Monate
Versichert ist der Zusammenstoß mit

Haarwild

Haarwild, 
Pferd, Rind, 

Schaf, Ziege, 
Hund, Katze

Marderbiss ohne Folgeschäden, zusätzlich Erstattung von 
Dämmmaterial/Dämmmatte • •

Mitversicherte Fahrzeug- und Zubehörteile 1.000,– EUR 3.000,– EUR
Verzicht Abzüge „neu für alt“ für Lackierung bei Reparatur durch 
Vorlage einer Rechnung • •

Grundsätzlicher Verzicht „neu für alt“ bei Reparatur durch 
Vorlage einer Rechnung •

Entschädigungen bei grober Fahrlässigkeit in voller Höhe •
Stein- und Schneelawinen (keine Dach-Lawinen) •
Kostenübernahme für Reinigung des Innenraums bei Glas-
bruchschäden bis 50,– EUR •

• = versichert
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